
Handlungsempfehlungen und Gestaltungshinweise zum J ahresende 2008 
 
 
• Der Abgeltungsteuer mit Vernunft  

begegnen 
 
Ab dem 1.1.2009 unterliegen die privaten Einkünfte 
aus Kapitalvermögen bekanntlich der sog. Abgel-
tungsteuer. Der Steuersatz beträgt 25 % zzgl. Solida-
ritätszuschlag und eventuell Kirchensteuer – insge-
samt somit ca. 28 %. In aller Regel profitieren 
Steuerpflichtige mit einem höheren Steuersatz als 
25 % von der Abgeltungsteuer, Steuerpflichtige 
mit einem niedrigeren Steuersatz haben aber da-
durch keinen Nachteil. Sie können die Besteuerung 
der Einkünfte aus Kapitalvermögen in ihrer Steuer-
erklärung erfassen und mit dem individuellen Steuer-
satz versteuern.  
Mit der Abgeltungsteuer wird ein Systemwechsel 
vollzogen, bei dem mancher Sparer mit Blick auf 
sein Depot umdenken und eventuell auch um-
schwenken muss. Insbesondere zum Jahresende und 
angeregt durch die Einführung der Abgeltungsteuer 
sowie die Turbulenzen auf dem Kapitalmarkt wird 
überlegt, ob die eine oder andere Geldanlage nicht 
umgeschichtet werden soll. Das wird in manchen 
Fällen sicherlich sinnvoll sein. Grundsätzlich sollten 
aber bei einer Geldanlage zunächst die (langfristi-
gen) Renditeaussichten sowie die Sicherheit die ent-
scheidende Rolle spielen. Aber auch die steuerlichen 
Auswirkungen auf die Erträge dürfen in diesem Zu-
sammenhang nicht außer Acht gelassen werden.  
 
• Bei den klassischen Anlageformen wie Sparbü-

cher, Sparbriefe, Festgelder, Anleihen fallen die 
Erträge bei Steuerpflichtigen mit einem höheren 
Steuersatz als 25 % ab dem Jahr 2009 entspre-
chend höher aus, weil nicht der persönliche (hö-
here) Steuersatz zum Tragen kommt, sondern nur 
der Abgeltungsteuersatz.  

• Durch die Wahl des Ausschüttungstermins und 
den Einsatz von Stückzinsen beim Kauf von fest-
verzinslichen Wertpapieren bringen die Erträge 
eine bessere Nettorendite. Dazu gehören z. B. 
Bundesschatzbriefe Typ B oder Nullkupon-
Anleihen, deren Zinsen erst am Ende der Laufzeit 
ausgezahlt werden, oder auch Festgeldanlagen, 
bei denen man die Fälligkeit in das Jahr 2009 le-
gen kann.  

• Aktien sind die eigentlichen Verlierer bei der 
Einführung der Abgeltungsteuer. Für Kursgewin-
ne aus Aktien, die nach dem 31.12.2008 gekauft 
werden, fällt grundsätzlich die Abgeltungsteuer 
an – auch wenn sie länger als ein Jahr gehalten 
werden. Eine Ausnahme gilt für Kursgewinne aus 
den Aktien, die bis zum 31.12.2008 gekauft und 
nicht binnen Jahresfrist wieder verkauft werden. 
Diese Gewinne können auch nach diesem Datum 
steuerfrei vereinnahmt werden.  

 

Anmerkung:  Vorsicht ist geboten, wenn allzu eifri-
ge Anlageberater zu massiven Umschichtungen ra-
ten. Hier sei ausdrücklich darauf aufmerksam ge-
macht, dass einige Berater die Einführung der Ab-
geltungsteuer als Argument nutzen und Umschich-
tungen empfehlen, die hohe Gebühren mit sich brin-
gen, und nicht ausreichend über die Risiken der emp-
fohlenen Produkte informieren. Lassen Sie sich in 
diesem Zusammenhang durch einen institutsunab-
hängigen Berater oder durch uns beraten. 
 
 
• Abgeltungsteuer: Muss Religionszuge-

hörigkeit der Bank mitgeteilt werden? 
 
Die zum 1.1.2009 in Kraft tretende Abgeltungsteuer 
in Höhe von 25 % für Einkünfte aus Kapitalvermö-
gen und Veräußerungsgewinnen wirkt sich auch auf 
die Kirchensteuer der Anleger aus. Jeder Anleger 
und Bankkunde hat die Wahl: Entweder kann er die 
auf die Abgeltungsteuer entfallende Kirchensteuer – 
auf Antrag – direkt von der Bank einbehalten und 
abführen oder hiervon abweichend anhand der einge-
reichten Steuererklärung diese durch das Finanzamt 
gesondert festsetzen lassen.  
Führt die Bank die Kirchensteuer für ihre Kunden 
ab, muss hierzu die Religionszugehörigkeit gegen-
über der Bank offengelegt werden. Soll die Bank die 
Kirchensteuer nicht direkt abführen, hat der Anleger 
in der jährlich abzugebenden Steuererklärung Anga-
ben über die von der Bank einbehaltene und abge-
führte Abgeltungsteuer zu machen und nachzuwei-
sen. Zudem können darüber hinaus Angaben zu den 
Kapitaleinkünften erforderlich werden. Die Kirchen-
steuer wird in diesem Fall durch das Finanzamt im 
Rahmen des Veranlagungsverfahrens festgesetzt und 
erhoben. 
 
 
• Investitionsabzugsbetrag 
 
Der Investitionsabzugsbetrag ermöglicht die Vorver-
lagerung von Abschreibungspotenzial in ein Wirt-
schaftsjahr vor Anschaffung oder Herstellung eines 
begünstigten Wirtschaftsguts; er führt im Ergebnis 
zu einer Steuerstundung.  
Steuerpflichtige können – unter weiteren Vorausset-
zungen – für neue oder gebrauchte bewegliche Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens, die sie anschaf-
fen oder herstellen wollen, bis zu 40 % der voraus-
sichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
außerbilanziell gewinnmindernd abziehen.  
Der Abzugsbetrag darf im Jahr der Inanspruchnahme 
und den drei Vorjahren 200.000 Euro je Betrieb 
nicht übersteigen. Er kann von  bilanzierende Ge-
werbetreibende bzw. Steuerpflichtige mit Einkünften 
aus selbstständiger Arbeit mit einem Betriebsvermö-



gen von 235.000 Euro und land- und forstwirtschaft-
liche Betriebe mit einem Wirtschafts-
wert/Ersatzwirtschaftswert von 125.000 Euro in An-
spruch genommen werden. Bei einer Gewinnermitt-
lung nach § 4 Abs. 3 wird die Vergünstigung nur 
noch bei einem Gewinn bis 100.000 Euro berück-
sichtigt. Die Grenze gilt auch für die Gemeinschaf-
ten, in denen sich z. B. mehrere Freiberufler zusam-
mengeschlossen haben. Ein Investitionsabzugsbetrag 
kann nur dann in Anspruch genommen werden, wenn 
das begünstigte Wirtschaftsgut mindestens bis zum 
Ende des dem Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder 
Herstellung folgenden Wirtschaftsjahres in einer in-
ländischen Betriebsstätte des Betriebs ausschließlich 
oder fast ausschließlich, d. h. zu mindestens 90 %, 
betrieblich genutzt wird.  
Das begünstigte Wirtschaftsgut muss in den dem 
Wirtschaftsjahr des Abzugs folgenden drei (vorher 
zwei) Wirtschaftsjahren angeschafft oder hergestellt 
werden. So kann z. B. im Jahr 2008 ein Investitions-
abzugsbetrag für ein Wirtschaftsgut, das in den Jah-
ren 2009, 2010 oder 2011 angeschafft werden soll, 
in Anspruch genommen werden.  
Unterbleibt die geplante Investition oder sind die be-
absichtigte Anschaffung/Herstellung und die später 
tatsächlich durchgeführte Investition nicht gleichar-
tig, ist die Berücksichtigung des Investitionsabzugs-
betrages in dem Wirtschaftsjahr rückgängig zu ma-
chen, in dem der Abzug erfolgt ist. Dafür werden 
auch bestandskräftige Bescheide korrigiert und es 
entstehen Zinsaufwendungen.  
 
 
• Sonderabschreibung 
 
Kleine und mittlere Betriebe können im Jahr der An-
schaffung oder Herstellung und in den vier folgen-
den Jahren neben den normalen Abschreibungen 
Sonderabschreibungen bis zu insgesamt 20 % der 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten in Anspruch 
nehmen. Die Sonderabschreibungen können nur be-
ansprucht werden, wenn der Betrieb zum Schluss des 
Wirtschaftsjahres, das der Anschaffung oder Herstel-
lung vorangeht, die Größenmerkmale wie für den In-
vestitionsabzugsbetrag gefordert nicht überschreitet. 
Gleichzeitig muss das Wirtschaftsgut im Jahr der 
Anschaffung oder Herstellung und im darauf folgen-
den Wirtschaftsjahr in einer inländischen Betriebs-
stätte des Betriebs des Steuerpflichtigen ausschließ-
lich oder fast ausschließlich, d. h. zu mindestens 
90 %, betrieblich genutzt werden. 
Vorteil:  Es ist nicht mehr erforderlich, dass vorher 
ein Investitionsabzugsbetrag beansprucht wird. Die 
Sonderabschreibung ist demnach für alle Wirt-
schaftsgüter – auch solche, die in gebrauchtem Zu-
stand erworben wurden und zu mindestens 90 % be-
trieblich genutzt werden – zulässig. 
 
Anmerkung: Mit dem vom der Bundesregierung am 
5.11.2008 beschlossenen Maßnahmenpaket zur Ü-

berwindung der Konjunkturschwäche soll für kleine-
re und mittlere Unternehmen die dafür relevanten 
Betriebsvermögens- und Gewinngrenzen auf 
335.000 Euro bzw. 200.000 Euro erhöht werden.  
 
 
• Degressive Abschreibung:  
 
Mit dem Maßnahmenpaket zur Überwindung der 
Konjunkturschwäche soll für bewegliche Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens eine degressive 
Abschreibung in Höhe von 25 % ab dem 1.1.2009 
wieder eingeführt werden. Hier ist eine Befristung 
auf zwei Jahre – also bis 31.12.2010 geplant.  
 
 
• Geringwertige Wirtschaftsgüter  
 
Steuerpflichtige mit Gewinneinkünften müssen ge-
ringwertige Wirtschaftsgüter mit Netto-
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis 150 Euro 
sofort abschreiben. Liegt der Kaufpreis darüber, aber 
noch unter 1.000 Euro, müssen die Wirtschaftsgüter 
in einem Sammelposten zusammengefasst und unab-
hängig von der Verbleibensdauer im Unternehmen 
über einen Zeitraum von fünf Jahren gleichmäßig 
abgeschrieben werden.  Hier kann es sinnvoll sein, 
ein qualitativ höherwertiges Wirtschaftsgut mit ei-
nem Preis über 1.000 Euro anzuschaffen und die 
„Sonderabschreibung“ in Anspruch zu nehmen, ins-
besondere wenn die Nutzungsdauer gering ist. 
 

Beispiel: Der Unternehmer X schafft sich einen 
PC zu einem Preis von 1.200 Euro an. Der Com-
puter wird nicht mehr im Sammelposten erfasst, 
da die Anschaffungskosten 1.000 Euro überstei-
gen. Im Jahr 2008 können eine Sonder-Afa 
i. H. v. 240 Euro (20 % von 1.200 Euro) sowie 
eine lineare Afa i. H. v. 400 Euro (33,33 % = 
Nutzungsdauer drei Jahre), insgesamt also 640 
Euro, geltend gemacht werden. Der PC ist in drei 
Jahren abgeschrieben. 

 

Im Bereich der Überschusseinkünfte (wie z. B. aus 
nicht selbstständiger Arbeit oder aus Vermietung 
und Verpachtung) gilt weiterhin die Grenze von 
410 Euro für die Sofortabschreibung.   
 
 
• Aufwendungen für Weihnachtsfeier 
 
Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern bei Be-
triebsveranstaltungen – also z. B. für eine Weih-
nachtsfeier – bis 110 Euro (kein Bargeld) einschließ-
lich Umsatzsteuer je Veranstaltung und Arbeitneh-
mer steuerfrei zuwenden. Bei Überschreiten der 
Freigrenze ist der gesamte Betrag dem Lohn hinzu-
zurechnen und wird somit lohnsteuer- und sozialver-
sicherungspflichtig. Die Zuwendungen können je-
doch durch den Arbeitgeber mit 25 % pauschal ver-



steuert werden; dann bleiben sie sozialversicherungs-
frei.  
Bei der Ermittlung des Zuwendungsbetrages werden 
die Gesamtkosten der Weihnachtsfeier durch die 
Zahl der teilnehmenden Arbeitnehmer geteilt. Dabei 
sind auch die Aufwendungen für den äußeren Rah-
men der Weihnachtsfeier wie z. B. Aufwendungen 
für Musik oder die Saalmiete mit in die Berechnung 
einzubeziehen. Zuwendungen an Ehegatten oder an-
dere Angehörige, die an der Feier teilnehmen, wer-
den dem Arbeitnehmer zugerechnet.   
Als übliche Zuwendungen werden z. B. die Gewäh-
rung von Speisen und Getränken, die Übernahme der 
Übernachtungs- und Fahrtkosten oder Eintrittskarten 
für Veranstaltungen angesehen. Eine Betriebsveran-
staltung gilt als üblich, wenn nicht mehr als zwei 
Veranstaltungen jährlich durchgeführt werden. Auf 
die Dauer der Veranstaltung kommt es nicht mehr 
an.  
 
 
• Geschenke an Arbeitnehmer 
 
Will der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmer neben den 
üblichen Zuwendungen auch ein Geschenk z. B. zum 
Jahresende überreichen, so kann er eine besondere 
Pauschalbesteuerung nutzen. Geschenke an Mitar-
beiter können danach bis zu einer Höhe von 10.000 
Euro pro Jahr bzw. pro Arbeitnehmer vom Arbeitge-
ber mit 30 % pauschal besteuert werden. Sie sind al-
lerdings sozialversicherungspflichtig. Der Arbeitge-
ber kann die Aufwendungen (für seine Arbeitneh-
mer) als Betriebsausgaben ansetzen. 
 
 
• Geschenke an Geschäftsfreunde 
 
Insbesondere am Jahresende bedanken sich Steuer-
pflichtige bei ihren Geschäftspartnern i. d. R. mit 
kleinen Geschenken. Solche „Sachzuwendungen“ an 
Personen, die nicht Arbeitnehmer des Unternehmers 
sind – also z. B.  Kunden, Geschäftsfreunde usw. – 
dürfen als Betriebsausgaben abgezogen werden, 
wenn die Kosten der Gegenstände pro Empfänger 
und Jahr 35 Euro ohne Umsatzsteuer (falls der 
Schenkende zum Vorsteuerabzug berechtigt ist) 
nicht übersteigen. Ist der Betrag höher oder werden 
an einen Empfänger im Wirtschaftsjahr mehrere Ge-
schenke überreicht, deren Gesamtkosten 35 Euro ü-
bersteigen, entfällt die steuerliche Abzugsmöglich-
keit in vollem Umfang.  
Der Zuwendende darf aber Aufwendungen von bis 
zu 10.000 Euro im Jahr pro Empfänger mit einem 
Pauschalsteuersatz von 30 % versteuern. Er hat den 
Empfänger von der Steuerübernahme zu unterrich-
ten. Von dieser Regelung sind auch Geschenke bis 
zu 35 Euro betroffen.  
Auch wenn der Wert des Geschenkes die 35-Euro-
Grenze übersteigt, kann der Steuerpflichtige den 
Wert pauschal besteuern – und zwar bis zur genann-

ten Grenze von 10.000 Euro im Jahr. Der Aufwand 
stellt dann allerdings keine Betriebsausgabe dar! 
 
 
• Jahresbescheinigung – Steuer- 

bescheinigung 
 
Ab dem 1.1.2009 wird der Sparerfreibetrag von 750 
Euro und der Werbungskostenpauschbetrag von 51 
Euro zu einem Sparerpauschbetrag von 801 Euro zu-
sammengefasstführt. Alle Steuerpflichtigen sollten 
ihre Freistellungsaufträge überprüfen und ggf., ins-
besondere bei Verteilung des Freibetrages auf meh-
rere Banken, Bausparkassen usw., korrigieren.  
Banken und Finanzdienstleister sind nur noch ein-
schließlich des Veranlagungsjahres 2008 gesetzlich 
verpflichtet, über die Kapitalerträge und Veräuße-
rungsgewinne aus Finanzanlagen ihrer Kunden eine 
zusammenfassende Jahresbescheinigung zu erstellen 
in der alle für die Besteuerung relevanten Daten auf-
gelistet werden. Danach entfällt diese Verpflichtung. 
Zu beachten ist allerdings, dass die Jahresbescheini-
gung nicht die Steuerbescheinigung für die Anrech-
nung von Kapitalertragsteuer ersetzt.  
Sind Kapitalertragsteuer, Zinsabschlag und Solidari-
tätszuschlag einbehalten worden, muss der Steuer-
pflichtige die jeweilige Steuerbescheinigung zwin-
gend seiner Steuererklärung beifügen. Zur Vermei-
dung von unnötigem Aufwand sollte mit der Bank 
die Erstellung einer Jahressteuerbescheinigung ver-
einbart werden.  
 
 
• Zweit-Depot eröffnen 
 
Die ab dem 1.1.2009 greifende Abgeltungsteuer gilt i. 
d. R. nicht für Kursgewinne von Wertpapieren die vor 
dem 1.1.2009 gekauft wurden. Diese sind nach wie 
vor steuerfrei, wenn sie nicht binnen Jahresfrist ver-
kauft werden. Damit eine saubere Trennung zwischen 
den vor diesem Datum gekauften Papieren und den ab 
dem 1.1.2009 georderten erfolgen kann, sollten Steu-
erpflichtige ein sog. „Zweitdepot“ eröffnen, in dem die 
neuen Papiere getrennt gelagert werden. Das ist insbe-
sondere dann wichtig, wenn Fonds oder andere Wert-
papiere  regelmäßig – z. B. über einen monatlichen 
Dauerauftrag – gekauft und später wieder verkauft 
werden.  
 
 
• Gewinnausschüttung bei der GmbH  
 
Bei der GmbH gilt zu prüfen ob es nicht sinnvoll ist, 
Gewinnausschüttungen noch im Jahr 2008 vorzuneh-
men. Nach der bisherigen Regelung unterlagen Divi-
denden und Gewinnausschüttungen dem Halbeinkünf-
teverfahren. Für Gewinnausschüttungen ab dem 
1.1.2009 gilt die Abgeltungssteuer oder das Teilein-
künfteverfahren. Die Belastung beim Anteilseigner 
steigt künftig; bisher lag sie bei höchstens 22,5 %. 



 
 
• Anzeigepflicht bei Beitritt zu geschlosse-

nen Fonds im Ausland  
 
Gerade zum Jahresende überlegen viele Steuerpflich-
tige, einen Teil ihres Vermögens z. B. in Beteiligun-
gen an Fondsgesellschaften anzulegen. Hier sei dar-
auf hingewiesen, dass dem zuständigen Finanzamt 
die Beteiligung an ausländischen Personengesell-
schaften oder deren Aufgabe oder Änderung – unab-
hängig von der Beteiligungshöhe – mitzuteilen ist. 
Das Gleiche gilt für den Erwerb von Beteiligungen 
an einer Kapitalgesellschaft, wenn sie damit unmit-
telbar mindestens zu 10 %, mittelbar mindestens zu 
25 % beteiligt sind oder die Summe der Anschaf-
fungskosten aller ihrer Beteiligungen mehr als 
150.000 Euro beträgt.  
Die Mitteilungen sind innerhalb eines Monats nach 
dem meldepflichtigen Ereignis durchzuführen. 
Die Veranlagungs- und Betriebsprüfungsstellen sind 
angewiesen, auf etwaige Anzeigepflichtverletzungen 
zu achten und ggf. die Finanzämter für Fahndung 
und Strafsachen zu informieren. Die vorsätzliche o-
der leichtfertige Nichtanzeige stellt eine Ordnungs-
widrigkeit dar, die mit einer Geldbuße bis zu 5.000 
Euro geahndet werden kann. 
 
 
• Publizitätspflicht bei Kapitalgesellschaf-

ten 
 
Publizitätsverstöße bei Kapitalgesellschaften werden 
mit Ordnungsgeldern bis zu 25.000 Euro geahndet. 
Jahresabschlüsse sind zwingend beim „Elektroni-
schen Bundesanzeiger“ im Internet zu veröffentli-

chen und nicht mehr beim Handelsregister zu hinter-
legen. Dies gilt auch für die GmbH & Co KG.  
Bei Verstößen gegen die Publizitätspflicht wird das 
Bundesministerium für Justiz, automatisch tätig.  
Anmerkung: Abschlüsse für das Jahr 2007 müssen 
bis zum 31.12.2008 eingereicht werden, wenn das 
Wirtschaftsjahr gleich Kalenderjahr ist. 
 
 
• Ab 1.1.2009 besteht Krankenver-

sicherungspflicht für alle  

 
Mit der Gesundheitsreform 2007 wurde sicherge-
stellt, dass alle Bürgerinnen und Bürger in Deutsch-
land einen Gesundheitsschutz erhalten. Wer den 
Versicherungsschutz verloren hat, wird wieder kran-
kenversichert. Dies gilt sowohl in der gesetzlichen 
(GKV) als auch in der privaten Krankenversiche-
rung.  
Die private Krankenversicherung wird versicherten-
freundlicher gestaltet und stärker als bislang auf den 
Wettbewerb ausgerichtet. Dazu gehört die Einfüh-
rung eines Basistarifs, den alle Versicherungsunter-
nehmen ab 2009 anbieten müssen, sowie die Über-
tragbarkeit von Alterungsrückstellungen bei einem 
Tarif oder Versicherungswechsel. 
Wer zu spät, zum Beispiel erst, wenn er krank ist, 
dieser neuen Versicherungspflicht nachkommt, muss 
nicht bezahlte Beiträge nachzahlen. Denn seit dem 
1.4.2007 ist diese neue Versicherungspflicht in der 
GKV entstanden; die damit verbundene Beitrags-
pflicht beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem kein an-
derweitiger Anspruch auf Absicherung im Krank-
heitsfall vorliegt. In der privaten Krankenversiche-
rung beginnt die Pflicht zum Abschluss einer Kran-
kenversicherung, die die Pflegeversicherung ein-
schließt, ab dem 1.1.2009. 
 

 


